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Umgang mit dem Coronavirus – was Arbeitgeber wissen sollten 

 

Seit einigen Wochen beherrscht die neuartige Atem-

wegserkrankung COVID-19 die Berichterstattung in 

den Medien. Nun wühlt das Virus auch die Arbeitswelt 

in Deutschland auf. Ganze Betriebe und Einrichtun-

gen werden kurzfristig geschlossen, mögliche Be-

troffene werden von den zuständigen Behörden unter 

Quarantäne gestellt. In welchen Fällen der Lohn wei-

tergezahlt wird und wie es sich bei Homeofficetätig-

keiten aufgrund des Cornoavirus verhält, sollten Sie 

als Arbeitgeber wissen. 

Erkrankung an COVID-19 

Ist der Arbeitnehmer am Coronavirus erkrankt, ist die 

Lage eindeutig. Erhält der Arbeitnehmer in diesem 

Fall eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt, 

dann gilt die normale sechswöchige Lohnfortzahlung. 

Am Umlageverfahren U1 teilnehmenden Arbeitge-

bern werden die fortgezahlten Entgelte erstattet. 

Reine Vorsichtsmaßnahmen 

Anders verhält es sich, wenn der Arbeitnehmer ledig-

lich präventiv der Arbeit fernbleibt. Handelt es sich um 

eine Vorsichtsmaßnahme oder bleibt der Arbeitneh-

mer zuhause, weil Schulen oder Kindergärten ge-

schlossen bleiben, erhält er grundsätzlich keine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung. Somit hat der Arbeit-

geber grundsätzlich keinen Lohn fortzuzahlen. 

Behördlich angeordnete Quarantäne 

Eine Entschädigung gibt es nur, wenn ein Arbeitneh-

mer von einer Behörde oder einem Gesundheitsamt 

angewiesen ist, zu Hause zu bleiben. Die Quarantäne 

muss von der zuständigen Behörde verhängt worden 

sein. Nur in diesen Fällen erhalten Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber für die ersten sechs Wochen den Lohn 

fortgezahlt. Der Arbeitgeber kann sich in solchen 

Fällen aber nicht an die Krankenkasse wenden, son-

dern muss bei der zuständigen Behörde einen Antrag 

auf Erstattung der Entschädigung stellen. Diese ist je 

nach Bundesland das Gesundheitsamt oder die Be-

zirksregierung.  

Entschädigungen für Selbständige 

Auch Selbstständige können bei Verdienstausfall ei-

nen Antrag auf Entschädigung stellen, wenn sie von 

einer Behörde oder einem Gesundheitsamt angewie-

sen werden, zu Hause zu bleiben. 

Arbeiten im Homeoffice 

Keine Entschädigung wird gezahlt, wenn vom Home-

office aus gearbeitet oder andere Leistungen gewährt 

werden. Gleiches gilt, wenn ein Kind eine Betreu-

ungseinrichtung nicht besuchen darf und der Arbeit-

nehmer deshalb Zuhause bleibt. In solchen Fällen 

sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf ver-

ständigen, dass vom Homeoffice aus gearbeitet wird. 

Alternativ dazu könnten Vereinbarungen zum Abbau 

von Überstunden getroffen oder Urlaub genommen 

werden. Betroffene Arbeitnehmer sollten die Mittei-

lungen von Kita oder Schule zwecks Beweisgründen 

gut aufheben. Je nach Arbeitsvertrag oder Tarifver-

trag können unterschiedliche Regelungen gelten. 

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gern an. Wir 

unterstützen Sie gemeinsam mit unseren Rechtsan-

wälten und Unternehmensberatern in dieser schwie-

rigen Phase. 
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